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BergrettungsdienJL} als staatliche Einrichtung. 

! 

A n f ~ a g e b e a n t W or tun g. 

l7.November 1948 • 

Zu der Anfrage der Abg.G ais w i n k 1 e r und Genossen in de~ 
Sitzung des Nat~bnalrates vom 8~Juli 1948 teilte Bundesminister tür Ianera. 
Hel m e r sohriftlioh mit: 

Der "Österreichische BGrgrettungsdienstllist, wie bereits in der hfra[;o 

~ervorgehoben wurde, derzeit in der Form von privaten Vereinen organisiert. 

In allen Bundesländern, mit Ausnahme des Burgenlandes, bestehen Landesstellen 

.des IIBergrettungsdienstes" mit der entsprechenden Bozeichnung des Bundeslandes. 

LCdiglioh für Wi,on und Niederösterreioh besteht ein gemeinsamer Verein 

"Landcsstclle Wien und Nicderösterreioh des Östcrreiohisohen Bergrettuhgsdicllstcs ll 

mit dom Sitz in Wien. Die einzelnen Landesstoll(H3. sind zu einer losen Arbei ts­

gemeinsohaft ohne Rechtsform zusammengesohlossen. 

Der "Österreichisohe Bergrettungsdienstn verfolgt naoh seinen Statut :"1 

den alleinigen Zweck, verunglückte oder in Bergnot geratene Touristen zu retten 

und zu bergen. 

Zur Durohführ,ung dieser Aufgabe sorgt der "österreiohische Berg­
rettu~gsdienstJfür die Bereitstellung der nötigen Rettungsmittel und .mannsohaftcD) 

für die {)rganis~tion und Leitung des Unfallmeldedienstes und des Rettungsd1onst.::s, 
sowie für alle sonstigen zur Erreichung des Vereins zweckes erforderliohen Mass­

nahmen. 
Eine ~rganisierte ForQ des Bergrettungsdienstes hat 'in Österre10h 

sohon s.eit dem Jahre 1896 bestanden, in welchem der "Alpine Rettungsau$schuss 
Wien" gegründet wurd~. Ihm folgten ähnliche Einrichtungen inden übrigen Bundes­

ländern, ~e sioh in den folgenden Jahrzehnten organisatorisch und finanziell 
an den bestehenden. alpinen Vereinigungen, insbesonders dem "Deutschen und 

Osterreichisohen Alpenvereinil anschlossen. / 

So kam es, dass die erwähnten Organisationen nach der Befreiung 

österreichs im Jahre 1945 im Zusanmenhang mit der Auflös,ung des Alpenvereines 

au.seinandertielen und ein Teil ihrer wertvollen Ausrüstung verloren ging. Es 

ergab sioh daher die Notwendigkei~ den Bergrettungsdienst neu aufzubauen, .wobei 
duroh private Initiative eine grosse und wertvolle J~beit geleistet wurde. 

Das Schwergewicht der praktisohen Tätigkeit des alpinen Rettungswesens 

lag seit jeher und liegt auch heute noch in den Ortsstellen (Rettungsstellen). 

die sich in vorgesohobenen Orten im Gebirge befinden, in' denen eine hinreiohende 
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Anzahl berggewohnter, leistu~gsfähiger Männorwohnen, die sioh für den in Be. 

tl'llOht kommenden Dienst freiwillig zur Verfügung stellen und jederzeit einsatz­

bereit sind. Diese Ortsstellell, welche durch Berufsbergführer und P'ühre1'4:tlTrärter 

orgänzt werden, sind mit den notwendigen Geräten und Material ausgerüstet. Jede . ~ 

Rettungsstelle hat oinen6rtlichen Bereich zugewiesen und ist von Unfallmeldo-

stellen utlgeben, duroh welchc Fälle von Bergnot innerhalb ihres Arbeitsgeb1ctes 

so sclmell als ~öglich an die zuständige Ortsstelle weitergeleitet-werden. 

Im Jahre 1946 entstanden dann die eingangs erwähnten acht Landesstollen 

des "Österreichischen Bergrottungsdicnstes", die derzeit oa. 300 Ortsstell.en mit 

über 3000 ausgebildeten Bcrgrettungsmännern und mehr al$ 1000 in Betrieb stehen­

den Un:f'allmeldestallcn zusawmenschliesson~ 

Die Tätigkeit aller Mitarbeiter im Bergrettungsdienst ist ehrenamtlich 

und unentgeltlich; lediglioh Barauslagen und Snchnufwcndungcn werden ersetzt. 

Die Erfordernisso für die Ausrüstung des Bergrettungsd1enstes, die 
und . ' 

umfangreiohen Einrichtungenjfür den laufenden Bedarf werden beschafft duroh: 

-'-. eine Abgabe' von 10 g (Rettu'ngsgrosohen), die auf den meisten Berghütten llÜ.t 

Zustionung der Hüttenbesitzer von den Besuchern eingeho'ben wird, 

2. Geldsusohiisse der alpinen Vereine, 

3. freiwillige Zuwendungen verschiedener Stellen, 

4. Ersatzloistung seitens der Verunglückten, deren Angehörigen oder deren 

Sozial~oder Privatversicherer~ 

Im Jahre 1946 wurde dem Bergrettungsdienst eine Subvention aus 

staatliohen Mitteln in der Höhe von 10.000 S gewährt. 

Trotz dieser besohränkten Mittel isi es der Leitung des Bergrettunas. 

dienstes gclungen, nicht nur eine durchaus schlagkräftige Organisation wiede~ 

aufzubauen, sondern auch mit Unterstützung duroh den Alpenverein die erforder­

lichen Bilfsgerätc zu beschaffen und zu verbessern, so dass österreich aut ~en 

Gebiete des Qlpinen Rettungswese~derzeit wieder eine fahrende Stellung e1nntmmt. 
,Diese erfolgreiohe Tätigkeit' des "Österreichischen Bergrettungs­

dianstas tl rechtfartigt naoh Ansicht des Bundesministeriums für Inneres d1Q 

~ufreQhterhaltung des bestehenden Zustandes. 'Eine s~aatliche Organisation dea 

Bergrettungsdienstes würde sich naoh Ansicht der beteiligten Faktoren eher naoh­

teilie auswirken, abgpsehcn davon, dass eine Bolohe O~ganisation eine beträohtlic~~ 

finanzielle Belastung des Staates mit sich bringen würde, die in keinem Verhältnis 

ZU dom Erfolg stehen würde, 

Es wäre daher nach Ansicht des Bundesoinisteriums für Innerps zweokmäsci­

Gor; die auf den Idealismus ihrer ]ütglieder beruhende derzeitige Organisnt1ons-
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fom beizubehalten, don "Österreichischen Bergrettungsdienst U , jedoch nach 
Ya.ssgo.be der staatsfinanzicllen l1qglichkciten, insbesonder8 zweoks Anacha.f'funr; 

von Auerüstungsgegenständen durch Geldmittel, zu unterst~tzen und ihm d1eAus­
übung seiner Tätigkeit durch sonstige geaignete lhssnabmen zu erleichtern. 

,In die ser Hinsicht '\vurdcn von den Ol'ganen des BerBl"et tungsd1en1tea 
unter anderem folgende MÖGliohkeiten zur Erwägung gestellt: 

1. Einhebung eines Zusohlnees zur Frendenv~rkehrs-(Beherbergung8-)abgabe, 
dossen Erträgnis :J.nnerha.lb der einzelnen Bundesländer dem "österreioh1schen 
Bel'grettungsdienst" des betreffenden Bundeslnndes zuzufliessen hätte. 

2. Befreiung des ttÖsterreichischen Bergrettungsdienstes"yon direkten Steuel*n, 

, ,Gerichts-und Ve~altunesgebühreni 
3. lostenlose Bef5rderung der Bergrettungsmänner bei Ausübung des ltQttungs­

dienstes auf allen staa.tliohen Verkehrs~tteln (Eisenbahn, Post, Seiiffahrt 
und Personenseilbahn); 

4. Va.Qdereinführung der Bereohtigung zur IJlhnltung, öffentlicher Verkehrsmitt.el 
e1nsohl1essliob der Bundesbahner durch Rcttuncsoannschaften im Dienst zu 

dem Zweok des Ein-oder 1ussteigons aus Anlass von Rettungsunter~hmungen; 
5. Vorfahrrecht und bevorzugte Strassonbeniitzung auch yerbotenel" stras:aen durch 

Fahrzeuge des tlÖsterreichisobcn Bergrottungsdienstes"tdie a.ls solche 

kenntlioh gemacht sind; 

.6 \) Zu.cJ'kcnnung der Sohwol'stt\l'boi tor-Zulagakarto o.n die Angohörigen des Berg­
rettu.nßsdicnstes,ungoaohtct des Bezuges von Lobensmittelzulagen aus andel'en 

AnS prüohen , zumindest für die Dauer des jeweiligen Einsatzes und der erfor­

dorliohen Übungen; 
7 .. bevorzugte Zuteilung allorfür die Ausrüstung (101' Berirettungsmänner not"iTell­

d1eon Bek.1oi ungsstUoko, einsohlicsslich Bore-und Kletterschuhen, ohne h­

reohnun~ nuf das private Kontingent der betreffenden Personen; 
8. gesetzlicher Schutz des Abzeichens' des "österreiohisohen Bergrettungsd1enstes I! 

(gl'Unos Kreuz auf weissem Felde); 
9. Verpfliohtung der Gemeinden, das Bergrettungsucsen zu fBrdern und zu ~ter­

stützen duroh Zuweisung von Diensträucen, Fcrnspreohanlagen, etc.; 
10. Bcranz1ehung der Angch5rigen der Polizei und dor GendarmQrie, der Skilehror 

und der Bergführer zur Beteiligung an Rettungsunternehnungen. 
117 Gegenzeichnung der Ausweise der Bcrgrettunesrnänncr, bzw. ihrer Dienstauftr1iDc 

seitens der Gendaroerie oder Sioherheitsbehördon und damit verbunden Einräu­
nung der Berechtigung: 
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zur bevorzugten Inanspruchnahme der Rc~hta eines Verein~itgliedel 

nuf allen in den Alpengebieten gelegenen Unterkünften, soweit sie 

alpinen Vereinen gehörenp 

darUber hinaus zur bevorzugten Beanspruchung von Nächtigungsmöglich­

keiten in sonstigen Berggasthöfenj 

zur bevorzugten 'Zulassung a.uf öffentlichen und priva.ten Transportm1ttcln" 

Für die in Dionste zu Schaden kococnden Bergrcttungsdienstcänner 

besteht del'zei tein gesetzlicher Schutz im § 537 der Reichsversicherungsordnun,:: 

in der Fassung des Gesetzes vom 9~laärz 1942, RGBl.I Se l07, naoh doo PersoncL. 

die ,~e besondere rechtliche Verpflichtung ~inen anderen aus augenblicklichor 

Gefahr retten oder zu retten unternc~n, bei sonstigen Unglücksfällen Oder 

gccciner Gefahr oder Not Hilfe leisten, versichert sind. Diese BeBti~ung wäre 

t\uch in das neue österreichische Kranltenkassengesetz zu.übcrnehl:.1cn und auf 

Unfälle bei der Ausbildung oder bei Übungen ~us3udehnen. 

Das Bundesministerium für Finanzen wurde von Minister für Inneres gebete,l, 

die Frage zu »rüfen, ob io Hinblick auf die stnntsfinanzielle Lage aine Erwei­

terung des geaetzlichen Versicherungsschutzes für die Mitglieder des Berg .. 

rettungsdienstes und deren Hinterbliebene in E~1ägung gezogen werden kann. 

Neben der erwähnten gesetzlichen Versicherung hat der "Alpenverein" 

eine versicherungsähnliche, jedoch nicht klag~are, zusätzliche Entschädigung 

der i~ Dienste zu Sohaden koomenden BergrettungsDänner ü~ernonoen, die den 

Er,satz der Bergungsk<;lston, TaggeIßer, Todesfo.llkostenbeiträge und Leistunge~ 

i~ Falle von Dauerinvalidität umfasst. 

Das Bundcsministeriuo für Inneres ist in der gegenständliohen IJngolegen­

heit bereits an das Bundosoinistcriun für Unterricht, als die für Fragen des 

SPi-tes zuständige oberste Behörde, ci t der Anregune heran ge tret en, naoh An­

hörung der interessierten alpinen Verbände und in Einvernehcen cit den zustän~ 

digcn Rcssortoinisterien die MdglicrJteit der Durchführung.der in den vor .. 

stehe.nden Ausführungen qrwähnten Anregungen zu überprüfen .. 

-<-$-."~-' 
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